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ZEITGESPRÄCH

Der politische Einfluß der IHK

Die Gewerkschaften haben seit jeher die Industrie- und Handelskammern als machtvolle und einflußreiche 
Institutionen zu deuten versucht, über die Unternehmer — neben ihren privatrechtlichen Verbänden — zu
sätzlich ihre Interessen durchzusetzen versuchen. Welchen Erfolg die Einflußnahmen der Kammern tat
sächlich gehabt haben, untersuchte Hermann Adam in einer empirischen Analyse, deren Ergebnisse er 
hier zusammenfaßt. Stellung nimmt Herbert Flohr von der Handelskammer Hamburg.

Hermann Adam

Die IHK als Interessenverband

Immer wieder geraten die Indu
strie und Handelskammern (IHK) 

in ein Dilemma. Einerseits bean
spruchen sie, objektive und sach
kundige Berater des Staates zu sein 
und berufen sich dabei auf ihren 
Status als öffentlich-rechtliche Kör
perschaft1. Andererseits nehmen 
viele führende Unternehmer immer 
wieder im Rahmen von Kammer
veranstaltungen zu wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Themen 
Stellung und beziehen dabei in aller 
Regel einen eindeutigen Interes
senstandpunkt. Nehmen also die 
Kammern, wie sie behaupten, wirk
lich nur Selbstverwaltungsaufga
ben der gewerblichen Wirtschaft 
wahr oder üben sie unter dem 
Deckmantel öffentlich-rechtlicher 
Organisation nach Art eines Inter
essenverbandes erheblichen politi
schen Einfluß zugunsten der Unter
nehmer aus?

Im Gegensatz zu den privatrechtlich 
organisierten Verbänden der Wirt
schaft beruht die Tätigkeit der Indu- 
strie- und Handelskammern auf ei
nem Gesetz, das ihnen folgende 
Aufgaben zuschreibt:2

□  Wahrung des Gesamtinteres-, 
ses der gewerblichen Wirtschaft,
□  Förderung der gewerblichen 

Wirtschaft, beispielsweise durch 
Vorschläge, Gutachten und Be
richte,
□  Wahrung von Sitte und Anstand 
des ehrbaren Kaufmanns,
□  Begründung von Anlagen und 
Einrichtungen zur Förderung der 
gewerblichen Wirtschaft,
□  Durchführung der kaufmänni
schen und gewerblichen Berufsaus
bildung,
□  Ausstellung von Ursprungs
zeugnissen und anderer dem Wirt
schaftsverkehr dienender Beschei
nigungen,
_□ weitere durch ' Gesetz oder 
Rechtsverordnung übertragene 
Aufgaben.

Ein Teil dieser gesetzlich festgeleg
ten Aufgaben eröffnet den Kammern

1 Vgl. A, Hüf n e r :  Die Stellung der Industrie-und 
Handelskammern in Staat und Gesellschaft, Schriften
reihe der IHK Darmstadt, Heft 3, Darmstadt 1963, S. 
20. G. F r e n t z e l ,  E. J ä k e l :  Die deutschen 
Industrie- und Handelskammern und der Deutsche 
Industrie- und Handelstag, Frankfurt/Main und Bonn 
1967, S. 25.

2 Vgl. Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts 
der Industrie-und Handelskammern vom 18.12.1956
(BGBL 1,920).

gleichzeitig auch die Chance zur 
Einflußnahme auf politische Ent
scheidungen. Definiert man dieje
nigen Entscheidungen als „poli
tisch” , die von staatlichen Organi
sationen -  also Exekutive ein
schließlich Ministerialbürokratie 
und Legislative -  auf der Ebene 
von Bund, Ländern und Gemeinden 
getroffen werden, so lassen sich 
zwei Aufgabenbereiche der Kam
mern mit politischer Einflußnahme 
gleichsetzen: die „  Wahrung des 
Gesamtinteresses der gewerbli
chen Wirtschaft”  und die „Förde
rung der gewerblichen Wirtschaft 
durch Vorschläge, Gutachten und 
Berichte” , soweit sich diese Gut
achten an Parlamente oder Mini
sterialbürokratie richten.

Politische Aktivitäten

Mit der hier vorgenommenen ana
lytischen Einengung des Begriffes 
„politischer Einfluß”  auf die Ent
scheidungssphäre staatlicher Or
gane bleiben allerdings -  das sei 
nachdrücklich betont -  IHK-Aktivi- 
täten ausgeklammert, die nicht 
minder politisch relevant sind:
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die Einflußnahme auf die Standort
entscheidungen privater Unterneh
men und die Tätigkeiten, die zu 
den Selbstverwaltungsaufgaben 
der Wirtschaft3 gezählt werden.

Auf die Standortentscheidungen 
privater Unternehmen wirken die 
Kammern insofern ein, als sie durch 
Auskünfte über die wirtschaftlichen 
Gegebenheiten einer Region (Er
schließungskosten, Steuerbela
stung, Lohnniveau, Verkehrsverbin
dungen) ein Unternehmen in seinem 
Entschluß, sich am Ort anzusiedeln, 
bestärken oder ihm von seinem Vor
haben abraten können. Da eine Un- 
ternehmensansiedlung die Belange 
der Bevölkerung einer Gemeinde in 
vielfacher Hinsicht berührt, ist eine 
Standortentscheidung eines Unter
nehmens, obwohl sie von Privat
personen in eigener Verantwortung 
getroffen wird, von öffentlichem In
teresse und — so gesehen — „poli- 
isch” .

Bei der Wahrnehmung ihrer Selbst
verwaltungsaufgaben berühren die 
Industrie- und Handelskammern 
ebenfalls die Interessen breiter Be
völkerungskreise. Insbesondere mit 
der Pflicht, die Berufsausbildung zu 
überwachen und die beruflichen Ab
schlußprüfungen abzunehmen, er
halten sie, zusammen mitden Hand
werkskammern, ein Monopol auf 
diesem Gebiet, das ihnen ein hohes 
Maß an gesellschaftlicher Verant
wortung überträgt, gleichzeitig aber 
auch entsprechendes politisches 
Gewicht verleiht. Ihre Selbstverwal
tungstätigkeit auf diesem Sektor 
kann deshalb auch als „politisch” 
bezeichnet werden. Im folgenden 
sollen jedoch nur die Einflußnah
men der Industrie- und Handels
kammern auf Entscheidungen 
staatlicher Organe untersucht wer
den.

In allen Gemeinden ist es gängige

3 ZumBegriffder,,Selbstverwa[tung” vgl.G.F r e n t -  
z e I, E. J ä k e l :  Die deutschen Industrie- und Han
delskammern . . a. a. O., S.  11.
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Praxis, daß die Industrie- und Han
delskammern bei einer beabsichtig
ten Erhöhung der Gewerbesteuer
sätze oder vor Einführung der Lohn
summensteuer gehört werden. 
Ebenfalls gelten die Industrie- und 
Handelskammern als Träger öffent
licher Belange im Sinne des § 2 
Abs. 5 Bundesbaugesetz und müs
sen daher an der Aufstellung von 
Bauleitplänen beteiligt werden. In 
einzelnen Bundesländern sind die 
Kammern auch bei der Vergabe der 
Wirtschaftsförderungsmittel einge
schaltet, sei es, indem sie Anträ
ge von Unternehmen auf finan
zielle Unterstützung begutachten, 
sei es, indem sie bei den bewilli
genden Instanzen durch einen Ver
treter repräsentiert sind. Rechtlich 
institutionalisiert durch Mitglied
schaftin Beiräten, Ausschüssen und 
Arbeitskreisen sind ferner die Ein
flußmöglichkeiten der Kammern auf 
die Landesplanung und Raumord
nung. Schließlich ist es in allen Mi
nisterien, speziell den Länderwirt
schaftsministerien, Verwaltungs
übung, bei Fachplanungen mit den

Die Autoren
unseres
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Industrie- und Handelskammern zu
sammen zu arbeiten. Das gilt ins
besondere auf den Gebieten Ener
giepolitik, Verkehrspolitik, Industrie- 
ansiedlung und Mittelstandsförde
rung.

Angesichts dieser politischen Ein
flußmöglichkeiten sind die Indu
strie- und Handelskammern zwei
fellos mehr als nur Träger bloßer 
Selbstverwaltungsaufgaben. Un
geachtet ihres öffentlich-rechtlichen 
Status und der Zwangszugehörig
keit der Gewerbetreibenden -  
Merkmale, die sie von den privat
rechtlich organisierten Vereinigun
gen unterscheiden -  sind die Indu
strie- und Handelskammern als In
teressenverband einzustufen. Kri
terium eines Interessenverbandes 
ist nämlich nicht die Art seiner Or
ganisationsform, sondern die Tat
sache, daß von ihm Partikularinter
essen in organisierter Form in der 
Öffentlichkeit vertreten werden.4 
Daß das sogenannte „Gesamtinter
esse der gewerblichen Wirtschaft” , 
dessen Wahrnehmung den Indu
strie- und Handelskammern qua 
Gesetz vorgeschrieben ist, auch ein 
Partikularinteresse ist und nicht mit 
dem Gemeinwohl identifiziert wer
den kann, wird selbst von Kammer
vertretern eingeräumt.5

Reichweite des Einflusses

Eine andere Frage ist indessen, 
wie weit der politische Einfluß der 
Kammern in Wirklichkeit reicht. 
Viele Analysen der Verbände
macht begehen hier einen Fehler: 
Sie differenzieren nämlich nicht 
zwischen den Einflußmöglichkei- 
ten,die einem Verband offenstehen, 
seinen tatsächlichen Einflußnah
men und dem eigentlichen Einfluß, 
d. h. dem Ergebnis seiner Einfluß

4 Vgl. zur Definition des Verbandsbegriffs A. G ö r 
l i tz,  Art. „Verbände”, in: Handlexikon zur Politik
wissenschaft, München 1970, S. 427.
5 Vgl. G. F r e n t z e l ,  E. J ä k e l :  Die deutschen 
Industrie- und Handelskammern . . ., a. a. O., S. 23, 
die schreiben, daß auch das Gesamtinteresse der Ge
werblichen Wirtschaft nicht mit dem Gemeinwohl iden
tisch ist.
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nahmen. Die E\ni\ußmöglichkeiten, 
wie sie sich beispielsweise in der 
Finanzkraft oder der Zahl der haupt
amtlichen Mitarbeiter manifestie
ren, werden vielmehr in der Regel 
mit seinem realen politischen Einfluß 
gleichgesetzt. Das führt jedoch 
häufig zu falschen Schlüssen.

Eine empirische Analyse ausge
wählter, typischer Einflußnahmen 
der Industrie- und Handelskammern 
zeigt nämlich hinsichtlich des Er
folges ihrer Bemühungen ein sehr 
differenziertes Bild.6 Auf Länder
und Gemeindeebene gibt es Ent
scheidungsbereiche, die zwischen 
den Kammern und den Entschei
dungsträgern nicht kontrovers sind. 
Dazu gehören die Bereiche „Bau
leitplanung”  und „Wirtschaftsförde
rung” . Die hier zu formulierenden 
gutachtlichen Stellungnahmen der 
Kammern gehören zu ihren Rou
tinearbeiten, Konflikte mit den ver
antwortlichen Instanzentreten dabei 
in der Regel nicht auf. Dasselbe gilt 
für die Fachplanungen der Wirt
schaftsministerien: Hier gibt es 
ebenfalls überwiegend Einverneh
men zwischen Kammern und Mi- 
nisterialbürokratie, so daß größere 
Interventionen für die Kammern un
nötig sind und nur marginale Ände
rungswünsche vorgetragen wer
den.

Kontrovers sind demgegenüber die 
kommunale Steuerpolitik und die 
Landesplanung und Raumord
nung. Wann immer eine Gemeinde 
eine Erhöhung der Gewerbesteuer
hebesätze oder die Einführung der 
Lohnsummensteuer plant, versucht 
die örtliche Kammer, dies zu verhin
dern. Die Interventionen der Kam
mer reichen dabei von schriftlichen 
Eingaben über Informationsgesprä
che bis zu Presseerklärungen. Der 
Sachzwang, die Steuersätze anzu
heben, ist für die Gemeinden indes
sen in der Regel so groß, daß die 
Einwände der Kammern unbeachtet 
bleiben.

Etwas größeren Erfolg können die 
Industrie- und Handelskammern 
hingegen bei der Landesplanung 
und Raumordnung für sich verbu
chen. Hier reichen die Kammern den 
Planungsinstanzen umfangreiche 
Schriftsätze ein, in denen sie sich 
regelmäßig besonders für einen 
Ausbau der Infrastruktur, vornehm
lich der Verkehrswege und -einrich- 
tungen, aussprechen. Die endgülti
ge Fassung eines Landesentwick- 
lungs- oder Raumordnungsplanes 
sieht zwar nie so aus, wie es sich die 
Kammern wünschen. Geänderte, 
gestrichene oder zusätzlich aufge
nommene Passagen in den Plänen 
belegen indessen, daß eine Reihe 
von Anregungen der Kammern von 
den Planungsinstanzen immer auf
gegriffen wird.

Konflikte mit 
Entscheidungsträgern

Auf Bundesebene gibt es ebenso 
wie auf Landes- oder Kommunal
ebene Entscheidungen, die zwi
schen dem Deutschen Industrie- 
und Handelstag (DIHT) und dem 
Gesetzgeber gar nicht kontrovers 
sind. Relevant für die Feststellung 
des politischen Einflusses eines 
Verbandes sind jedoch Fragen, bei 
denen es zu Konflikten mit den Ent
scheidungsträgem kommt. Fallstu
dien über die Entstehung des Be
rufsbildungsgesetzes von 1969 und 
des Bundesimmissionsschutzge
setzes von 1974 -  Gesetzeswerke, 
die die Belange der gewerblichen 
Wirtschaft erheblich berühren und 
die deshalb als Schlüsselentschei
dungen7 anzusehen sind -  bele
gen, daß der DIHT in beiden Fällen 
bei einigen Fragen seine Vorstellun
gen hat durchsetzen können, bei 
anderen wiederum ist er unterlegen.

6 Vgl. dazu ausführlich H. A d a m : Der Einfluß der 
Industrie- und Handelskammern auf politische Ent
scheidungsprozesse, Frankfurt/New York 1979.
7 Zur methodischen Problematik der Auswahl von 
sog. Schlüsselentscheidungen und zur Möglichkeit, 
aus den durch Fallstudien gewonnenen Kenntnissen 
verallgemeinernde Hypothesen abzuleiten, siehe H. 
Ad a m:  Der Einfluß. . a. a. O., S.  49 ff und S.  116 f.

Sein politisches Gewicht wird aller
dings deutlich, wenn man die Streit
punkte, bei denen der Gesetzgeber 
den Wünschen des DIHT Rechnung 
trug, näher betrachtet. Beim Berufs
bildungsgesetz von 1969 gelang es 
ihm, die Kompetenzen der paritä
tisch mit Arbeitgeber- und Arbeit
nehmervertretern zu besetzenden 
und bei den Kammern zu errichten
den Berufsbildungsausschüsse we
sentlich einzuengen und ihre Zu
ständigkeit auf den Erlaß von 
Rechtsvorschriften zu beschrän
ken. Ursprünglich sollten diese Aus
schüsse auch Verwaltungsvor
schriften erlassen und damit die Ar
beit der Abteilung Berufsbildung in 
jeder Kammer wesentlich mitbe
stimmen können.

Beim Bundesimmissionsschutzge
setz von 1974 hielt der DIHT er
folgreich einschneidendere Um
weltschutzbestimmungen von den 
Unternehmen fern. So brauchen die 
Unternehmen nach der ab 1974 gül
tigen Regelung nicht, wie vom Ge
setzgeber ursprünglich beabsich
tigt, alles technisch Mögliche zu tun, 
um Immissionen zu verhindern, sie 
haben nicht die Beweislast dafür, 
daß Auflagen für sie wirtschaftlich 
nicht vertretbar sind, und sie wer
den entschädigt, wenn ihnen der 
Betrieb einer Anlage aus Umwelt
schutzgründen untersagt wird.

Trotz der vielen anderen Fragen, bei 
denen sich der DIHT nicht durch
setzen konnte, bleibt somit eines 
nicht zu übersehen: Als es darum 
ging, Mitbestimmungsrechte der Ar
beitnehmer und ihrer Gewerkschaf
ten in den Kammern abzublocken, 
nahm der DIHT erfolgreich eine Ve
toposition ein, und nicht minder er
folgreich war er bei der Abwehr zu
sätzlicher Kostenbelastungen und 
der Verteidigung unternehmeri
scher Dispositionsrechte, wie der 
Fall des Bundesimmissionsschutz
gesetzes zeigt.
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Diese empirischen Ergebnisse 
lassen folgende These gerechtfer
tigt erscheinen: Trotz ihres oft pro
gressiv anmutenden Engagements 
für einen zügigen Ausbau de’ Infra
struktur nehmen die Industrie- und 
Handelskammern eine den wirt- 
schafts- und gesellschaftspoliti
schen Status quo konservierende 
Rolle im politischen ProzeßderBun- 
desrepublik ein. Geht man davon 
aus, daß den Unternehmern daran 
gelegen ist, eine Weiterentwicklung 
unserer Wirtschafts- und Gesell

schaftsordnung in Richtung eines 
„alternativen Sozialstaatsmo
dells” 8 zu verhindern, so tragen die 
Industrie- und Handelskammern, 
gestützt auf ihren öffentlich-rechtli
chen Status und auf eine meist gut 
eingespielte Kooperation mit der 
Ministerialbürokratie, erheblich zu 
einer Zementierung der gesell
schaftlichen Verhältnisse und damit 
zur Wahrung und Durchsetzung 
von Unternehmerinteressen bei. 
Legitimerweise ist zu fragen, ob 
dies Aufgabe öffentlich-rechtlicher

Körperschaften sein kann und ob 
ihre Vetoposition9 nicht ein Macht
ungleichgewicht zu Lasten anderer 
sozialer Gruppen, vor allem der Ar
beitnehmer und ihrer Gewerkschaf
ten, entstehen läßt, das gesell
schaftspolitisch bedenklich ist.
8 Vgl. H. H. H a r t w i c h : Soziaistaatspostulat und 
gesellschaftlicher Status quo, Köln und Opladen 1970, 
S. 54 ff. Kernstücke des alternativen Sozialstaatsmo
dells sind gesamtpolitische Verantwortlichkeiten ge
genüber den gesellschaftlichen Zuständen und Pro
zessen, Vergesellschaftung von Grund und Boden und 
der Schlüsselindustrien sowie wirtschaftliche Mitbe
stimmung der Arbeitnehmer.
9 Zur Vetoposition der Unternehmerverbände vgl. 
auch H. A d a m :  Theorie gesellschaftlicher Macht
verteilung, Köln 1977, S. 50 ff.

Herbert Flohr

Es kommt auf die Qualität der Argumente an

Ü ber Aufgaben und Position der 
Industrie- und Handelskam

mern in unserer pluralistisch ver
faßten Gesellschaft liegen diverse 
Veröffentlichungen vor. Stammen 
diese Publikationen von Autoren, 
die der Kammertätigkeit nicht un
mittelbar verbunden sind, zeichnen 
sie häufig nur ein lückenhaftes und 
selten fehlerfreies Bild vom wirkli
chen Standort der Kammern. So
weit derartige Fehlvorstellungen 
über Wesen und Praxis der wirt
schaftlichen Selbstverwaltung nicht 
das gewollte Ergebnis einer be
stimmten gesellschaftspolitischen 
Denkweise sind, beruhen sie si
cher auch darauf, daß das bundes
weit geltende Kammergesetz aus 
dem Jahre 1956 Wesen und Auf
gaben der Kammern nur global in 
Umrissen beschreibt. Insbesonde
re äußert sich das Gesetz über die 
Abgrenzung der Kammern zu an
deren verwandten Gruppierungen, 
etwa zu den Verbänden, nur inso
weit, als es den Kammern die 
Wahrnehmung sozialpolitischer

und arbeitsrechtlicher Interessen 
untersagt. Diese Aufgaben stehen 
im Rahmen des Tarifvertragsrechts 
den Arbeitnehmer- und Arbeitge
berorganisationen zu.

Im Mittelpunkt des gesetzlichen 
Aufgabenkataloges steht im üb
rigen der Auftrag der jeweiligen 
Kammer, das Gesamtinteresse der 
Gewerbetreibenden im Kammer
bezirk wahrzunehmen, die gewerb
liche Wirtschaft zu fördern und da
bei die wirtschaftlichen Interessen 
einzelner Gewerbezweige oder 
Betriebe abwägend und ausglei
chend zu berücksichtigen. Neben 
dieser abstrakten Formulierung 
nennt das Gesetz u. a. die Ausstel
lung von Bescheinigungen wie Ur
sprungszeugnissen, die dem Wirt
schaftsverkehr dienen, und die 
Förderung und Durchführung der 
kaufmännischen und gewerblichen 
Berufsausbildung im Rahmen des 
geltenden Rechts.

Um diese Aufgaben zu erfüllen, 
werden die Kammern im wesentli

chen in dreierlei Richtung tätig: 
Zum einen unterstützen und bera
ten sie staatliche Instanzen durch 
Vorschläge, Gutachten und Berich
te. Zum anderen erbringen sie für 
die ihnen zugehörigen Unterneh
men in jeder ihnen sachgerecht 
erscheinenden Weise auf den ver
schiedensten Gebieten Servicelei
stungen und stehen ihnen mit ih
rem Rat zur Verfügung. Der dritte 
Bereich umfaßt die Erledigung be
stimmter Aufgaben der Wirt
schaftsverwaltung wie etwa das 
ganze Sachverständigenwesen, 
die Abnahme von Fachwirte-Prü- 
fungen und dergleichen mehr.

Die Tätigkeit der Kammern ist vom 
Gesetzgeber als wirtschaftliche 
Selbstverwaltung konzipiert. Merk
male der Selbstverwaltung sind 
nach allgemeinem Verwaltungs
recht die selbständige, d. h. wei
sungsfreie, lediglich unter staatli
cher Rechtsaufsicht stehende 
Wahrnehmung öffentlicher Aufga
ben durch einen mitgliedschaftli-
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chen Verband öffentlichen Rechts. 
Die Erfüllung der Kammeraufga
ben ist eine Form verbandsförmi
ger Verwaltung, kraft derer sich ei
ne Gruppe Gewerbetreibender zur 
Wahrnehmung eigener Angele
genheiten organisatorisch zusam
menfindet, sich im Hinblick auf die 
öffentlich-rechtliche Organisations
form zwar in den Staat in einem 
weiteren Sinne einfügt, gleichwohl 
aber bei der Aufgabenerfüllung von 
diesem unabhängig bleibt. Die Ab
grenzung zwischen Selbstverwal
tungsorganen der Wirtschaft und 
auf freiwilligem Zusammenschluß 
beruhenden Verbänden wird mög
lich zum einen durch die öffentlich- 
rechtliche Konstruktion, zum ande
ren dadurch, daß die Industrie- und 
Handelskammern als Körperschaf
ten des öffentlichen Rechts öffentli
che Aufgaben im Bereich der Wirt
schaft in öffentlicher Verantwor
tung und in staatlicher Anerken
nung wahrnehmen.

Aufgaben

Selbständigkeit, eigener Aufga
benbereich und Eigenverantwort
lichkeit sind somit korrespondie
rende, die Rechtsgestalt des jewei
ligen Selbstverwaltungsträgers be
stimmende Begriffe. Die Selbstver
waltungsaufgaben lassen sich da
nach unterscheiden, ob ihr Träger 
sie sich selbst gewählt hat oder ob 
sie ihm vom Staat durch Gesetz 
auferlegt sind. Das Kammergesetz 
selbst überträgt den Kammern die 
Berufsausbildung und die Ausstel
lung von Ursprungszeugnissen 
und läßt im übrigen die Übertra

gung weiterer Aufgaben an sie 
ausdrücklich zu. Bei den gesetzlich 
übertragenen Aufgaben entsteht 
das Problem der Abgrenzung zwi
schen echten Selbstverwaltungs
aufgaben einerseits und Auftrags
angelegenheiten im rechtstechni
schen Sinne andererseits. Soweit 
eine exakte Zäsur überhaupt mög
lich ist, hat sie danach zu erfolgen, 
in welchem Maße es dem Selbst
verwaltungsträger freisteht, das 
Gesetz eigenverantwortlich auszu
füllen; diesem Gestaltungsrecht 
muß ferner die bloße staatliche 
Rechtsaufsicht im Gegensatz zur 
Fachaufsicht entsprechen.

Das Kammergesetz verpflichtet die 
Kammern, „das Gesamtinteresse” 
der gewerblichen Wirtschaft abwä
gend und ausgleichend wahrzu
nehmen. Hier liegt der entschei
dende Unterschied zu den Fach
verbänden, die sich in erster Linie 
um die Interessen und deren Aus
gleich im Bereich eines ganz be
stimmten Wirtschaftszweiges be
mühen. Das Gesamtinteresse der 
Gewerbetreibenden ist nicht ohne 
weiteres mit dem öffentlichen Inter
esse im Sinne von Gemeinwohlin
teresse identisch; dies schon des
halb nicht, weil es angesichts des 
Interessenpluralismus in unserer 
Gesellschaft das Gemeinwohlin
teresse ex definitione nicht geben 
kann. Für die Kammern folgt dar
aus, daß auch sie Interessenver
treter einer Gruppe im gesell
schaftlichen Raum, nämlich der 
gewerblichen Wirtschaft, sind. In
soweit stehen sie Verbänden und 
anderen ähnlichen Gruppierungen

gleich. Sie heben sich jedoch von 
diesen dadurch ab, daß ihr Votum 
stets das Ergebnis abgewogener 
und ausgeglichener Interessen in
nerhalb der gewerblichen Wirt
schaft insgesamt zu sein hat.
Im Einzelfall kann dies eine sehr 
schwierige Aufgabe sein, die sicher 
nicht immer optimal gelingt. Häufig 
lassen sich staatliche Maßnahmen 
nun einmal nicht mit den Interes
sen aller Gewerbetreibenden in 
Einklang bringen. In diesen Fällen 
gilt es, unter Einsatz des Sachver- 
standes der Wirtschaft, der durch 
die Zusammenarbeit und den tägli
chen Kontakt mit einer Vielzahl von 
Mitgliedsfirmen möglich ist, die In
teressenvertretung hin zur Vertre
tung des „wohlverstandenen Inter
esses” zu korrigieren und so unter 
Vermeidung der Meinungslosigkeit 
doch zu einer Stellungnahme der 
Kammer zu kommen. Die einseiti
ge harte Interessenvertretung ist 
damit ausgeschlossen.

Nicht quantifizierbarer Einfluß
Der tatsächliche politische Einfluß 
der Industrie- und Handelskam
mern läßt sich sicher nicht genau 
quantifizieren. Die Zuordnung der 
Kammern zur Sphäre vorstaatli
cher Willensbildung schließt eine 
Verpflichtung des Staates aus, ihre 
Auffassung vorbehaltlos zu über
nehmen. Mit der Besonderheit der 
gesamtwirtschaftlichen Interessen
vertretung steht deren Unverbind
lichkeit für den Staat auch nicht im 
Widerspruch. Hier wie anderswo 
kommt es letztlich auf die Qualität 
der Argumente und ihre Fähigkeit 
zu überzeugen an.
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ZEITGESPRÄCH

Die Kammern nehmen täglich im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Ver
pflichtung eine Vielzahl von Aufga
ben wahr. Kraft ihrer regionalen 
Zuständigkeit liegt der Schwer
punkt ihrer Selbstverwaltungstätig
keit, namentlich ihres Wirkens ge
genüber staatlichen Instanzen so
wie ihren Mitgliedern, auf regiona
ler Ebene. Zumeist konkurrieren 
hier ihre Meinungsäußerungen zu 
bestimmten Wirtschaftsfragen mit 
denen anderer Interessengruppen. 
Der Staat als Adressat ist an die ei
ne Meinung rechtlich so wenig ge
bunden wie an die andere. Der Er
folg hat bekanntlich oft viele Väter. 
Der Versuch, im Einzelfall nachzu
weisen, daß für die politische Ent
scheidung allein das Votum der 
Kammer ausschlaggebend war, er
scheint daher wenig sinnvoll. 
Schwierig ist es auch, nach Berei
chen zu differenzieren, in denen 
die Stellungnahmen der Kammern 
insgesamt tendenziell besonders 
großen oder besonders geringen 
Einfluß auf staatliche Entscheidun
gen haben.

Dies wird deutlich, wenn man sich 
die Unterschiedlichkeit der wirt
schaftlichen Probleme, bezogen 
auf die verschiedenartigsten politi
schen, wirtschaftlichen, soziologi
schen und sonstigen Umfelder ver
gegenwärtigt. Insoweit kann natur
gemäß zu Einzelfragen nicht ohne 
weiteres von homogenen Auffas
sungen der verschiedenen Kam
mern ausgegangen werden.

Sichtbare Mitbestimmung

Die traditionell bestehende Einhel
ligkeit unter den Kammern zu ge
wissen die Wirtschaftsordnung be
rührenden Grundsatzfragen steht 
dazu nicht im Widerspruch. Gerade 
insoweit waren die Kammern in 
den letzten Jahren -  oft mit Erfolg 
-  bemüht, Tendenzen entgegen
zuwirken, die aus einem gewandel
ten Verständnis vom Verhältnis

Staat - Wirtschaft resultieren und 
von ihnen als gesamtwirtschaftlich 
nachteilig angesehen werden.

Kaum exakter als auf örtlicher Ebe
ne ist der tatsächliche Einfluß der 
Kammerorganisation auf Länder- 
bzw. auf Bundesebene in den Fäl
len zu beziffern, in denen die Län
derarbeitsgemeinschaften der 
Kammern bzw. der Deutsche Indu
strie- und Handelstag als Dachver
band und einer der Spitzenverbän
de der deutschen Wirtschaft zu 
wirtschaftspolitischen Fragen Stel
lung nehmen. Auch insoweit ist die 
Kammerorganisation meist eine In
stitution unter mehreren, die ihre 
Meinung von sich aus oder auf Auf
forderung äußern. Gleichwohl ist 
auch bei vielen überregionalen 
Entscheidungen, beispielsweise zu 
außenwirtschaftlichen Fragen, der 
mitbestimmende Einfluß der Kam
merorganisation sichtbar.

Zusammengefaßt ist festzustellen, 
daß die Meinung der Kammerorga- 
nisation wie der einzelnen Kammer 
im politischen Raum nicht schon 
deshalb die größere Chance der 
Realisierung hat, weil sie sich von 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts ableitet. Ein Abhängigkeits
verhältnis Kammern - Staat derge
stalt, daß sich auch nur faktisch 
und in Teilbereichen hinsichtlich 
der Befolgung der Kammervoten 
eine Gesetzmäßigkeit erkennen 
ließe, besteht mitnichten. Abwegig 
ist daher auch die Behauptung, die 
Kammern hätten eine Machtposi
tion, die die privatwirtschaftlich or
ganisierten Interessengruppen dis
kriminiere.
Gerade die heutige politische 
Landschaft widerlegt denn auch 
derartige Vorstellungen. Für die 
Wirtschaft wird es seit geraumer 
Zeit offenbar wieder schwerer, bei 
staatlichen Instanzen jedweder 
Ebene und Couleur gesamtwirt
schaftlichen Gesichtspunkten Gel
tung zu verschaffen. Die Zwänge,

denen sich der Politiker heute mit 
Rücksicht auf alle möglichen Ein
zelinteressen ausgesetzt sieht 
oder jedenfalls glaubt, ausgesetzt 
sehen zu müssen, bergen die Ge
fahr in sich, daß hinter rein poli- 
tisch-taktischen Überlegungen 
sachbezogene Erwägungen zu 
kurz kommen. Der Umweltschutz, 
die Verkehrsplanung in Ballungs
gebieten und manche ordnungspo
litische Grundsatzfrage sind dafür 
nur einige, wenn auch besonders 
signifikante Beispiele.

Adäquate Gestaltungsform

In dem Maße, in dem der Politiker 
bereit ist, sachbezogen zu ent
scheiden, gewinnt die abgeklärte 
Meinung der gewerblichen Wirt
schaft an Bedeutung. Es wäre be
dauerlich, wenn der in dieser Form 
eingebrachte Sachverstand der 
Wirtschaft nicht hinreichend zur 
Geltung käme. Für die Industrie- 
und Handelskammern besteht da
her kein Grund, ihren gesetzlichen 
Auftrag künftig anders aufzufassen 
und zu erfüllen als bisher.

Letztlich liegt es im Belieben von 
Staat und Wirtschaft, ob sie sich 
des abgeklärten Rarts und der darin 
liegenden Vorteile bedienen und 
ob sie ihn gegebenenfalls befolgen 
wollen. Sicher aber darf die wirt
schaftliche Selbstverwaltung für 
sich in Anspruch nehmen, diejeni
ge Gestaltungsform im vorstaatli
chen Raum zu sein, die demokrati
schen Ordnungen westlicher Prä
gung am adäquatesten ist, indem 
sie der Wirtschaft als einer gesell
schaftlichen Gruppe einen eigenen 
Gestaltungsspielraum für quasi
staatliches Handeln zuweist und 
damit ihr Engagement für den 
Staat fördert. Wirtschaftliche 
Selbstverwaltung entspricht daher 
auch am ehesten einer gesell
schaftlichen Ordnung, für die der 
stetige Wandel kennzeichnend ist.
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